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Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, mit Be­

ziehung auf 'das Schreiben vom 30. Juni 1992 zu dem oben 

angeführten Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zum Art. 18 Abs. 1 und 2: 
I 

1. Nach den Erläuterungen zu diesem Artikel sollen die 

Verwaltungsbeh5rden mit dieser Regelung ermächtigt werden, 

hinreichend präzise EG-Richtlinien in innerstaatliches 

Recht umzusetzen; eine solche, in einigen EG-Mitglied­

staaten bereits geltende Regelung ist sicher zweckmäßig. 

2. Zu Abs. 1 stellt sich die Frage, ob im ersten Satz 

nicht statt von der "staatlichen Verwaltung" von der 

"Vollziehung" gesprochen werden sollte. Zum einen wäre es 

sinnvoll, die Ta~sache, daß nicht nur die Verwaltung, son­

dern auch die Rec~tsprechuD" nur ~uf Grund der Gesetze 

ausgeübt werden ,~~ rf, im B- ~~I:; ausdrückl ich fes tzuh~ 1 ten. 

Zum anderen werd~n unmittelbar anwendbare Rechtsakte im 

Rahmen der europ~ischen Integration wohl auch eine Grund­

lage für Akte der Rechtsprechung bilden k5nnen. 
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3. Die im Abs. 2 verwendeten Worte "näher durchgeführt 

werden" sind etwas irreführend. Durch eine solche Verord­

nung würde ja der gesamte nicht unmittelbar anwendbare 

Rechtsakt in das österreichische Recht eingeführt und 

nicht nur "näher durchgeführt", worunter im allgemeinen 

wohl nur die nähere Regelung von Einzelheiten innerhalb 

einer im übrigen (bereits) geltenden Vorschrift verstanden 

wird. Die Worte ~jeweils zuständig" vor "oberste Organe" 

sind entbehrlich, da sie selbstverständlich sind und sich 

aus dem ersten Satz ergeben. 

Der Wortlaut des Abs. 2 sollte klarstellen, daß auch 

Gesetze der Einführung und Konkretisierung europäischer 

Rechtsakte dienen können und daß sich Verordnungen zu die­

sen und zu anderen Gesetzen nicht in Widerspruch setzen, 

dürfen. 

Für den zweiten Satz des Abs. 2 wird daher folgende 

Formulierung vorgeschlagen: 

"Die obersten Organe der Verwaltung des Bundes und der 

Länder können Verordnungen auch zu dem Zweck erlassen, 

nicht unmittelbar anwendbare Rechtsakte im Rahmen der , 
europäischen Integration in Kraft zu setzen und näher aus-

zuführen, soweit diese inhaltlich hinreichend bestimmt 

sind und Gesetze nichts anderes bestimmen." 

Zum Art. 49 Abs. 2 und 4: 

Es sollte jeweils nicht von "verbindender Kraft" (auch 

wenn diese Ausdrucksweise geltendes Recht ist), sondern 

sprachlich richtig entweder von "bindender Kraft" oder von 

"verbindlicher Kraft" gesprochen werden. 

Zum Art. 89a: 

Durch diese Bestimmung 1ATerden u. a. der Oberste Ge­

richtshof sowie die zur EntSCheidung in zweiter Instanz 

zuständigen Gerichte ermächtigt, ein Gutachten des EFTA­

GeFichtshofes über die Auslegung des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum einzuholen. 
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Diese Fassung läßt jedoch außer acht, daß zum Teil 

auch Urteile von Erstgerichten, wie z.B. nach dem § 8 

Abs. 7 des Eltern-Karenz-Urlaubs-G, BGBI.Nr. 651/1989 

idgF, unanfechtbar sind. 

Es sollte daher in der zu treffenden Bestimmung vor­

gesehen werden, daß auch Erstgerichte, die in letzter In­

stanz zur Fällung einer Sachentscheidung zuständig sind, 

Gutachten des EFTA-Gerichtshofs einholen können. 

Neben dem Obersten Gerichtshof sowie den zur Entschei­

dung'in zweiter Instanz zuständigen Gerichten sind im Ent­

wurf des Art. 89a noch der Verfassungsgerichtshof, der 

Verwaltungsgerichtshof, die unabhängigen Verwaltungssenate 

sowie die gemäß. Art. 20 Abs. 2 eingerichteten Kollegial­

behörden genannt. Der neue Art. 89a ist aber in den Ab­

schnitt "B. Gerichtsbarkeit." des Dritten Hauptstlicks des 

B-VG eingebaut; es erscheint nicht systemkonform, den Ver­

fassungsgerichtshof, den Verwaltungsgerichtshof, die unab­

hängigen Verwaltungssenate sowie die Kollegialbehörden 

nach Art. 20 Abs. 2 in den neu zu schaffenden Art. 89a 

B-VG aufzunehmen. Die Ermächtigungen dieser Stellen, Gut-
t 

achten des EFTA-Gerichtshof einzuholen, sollten besser in 

die jeweils entsprechenden Abschnitte eingebaut werden. 

Der neu zu schaffende Art. 89a sollte daher etwa 

lauten: 

"Der Oberste Gerichtshof sowie andere zur Sachent­

scheidung in zweiter oder letzter Instanz zuständige Ge­

richte sind nach Maßgabe der völkerrechtlichen Vorausset­

zungen ermächtigt, ein Gutachten des EFTA-Gerichtshofs 

über die Auslegung des Abkommens über den Europäischen 

Wi rtschafts raum einzuho len ... 

Aus Anlaß dieses Gesetzgebungsvorhabens wird noch zur 

Überlegung gestellt: 

Das Kartellgesetz 1988 geht (so wie die vorange­

gangenen Kartellgesetze) davon aus, daß auf dem Gebiet des 

Kartellrechts keine uneingeschränkte zuständigkeit des 
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Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung besteht. Dement­

sprechend bestimmt § 4 KartG 1988, daß dieses Bundesgesetz 

in Angelegenheiten, die in Gesetzgebung und Vollziehung 

Sache der Länder sind, nicht anzuwenden ist. 

Das EWR-Abkommen enthält umfassende kartellrechtliche 

Bestimmungen ("wettbewerbsregeln"). Es wäre zumindest vor­

teilhaft, wenn Österreich gegen Verhaltensweisen, die nach 

diesen Wettbewerbs regeln verboten sind, ohne die Be­

schränkung durch § 4 KartG 1988 auch nach innerstaatlichem 

Kartellrecht vorgehen könnte. 

Das Bundesministerium für Justiz strebt im Zug der 

Nove11ierung des Kartellgesetzes 1988 daher eine Aufhebung 

der erwähnten Ausnahmebestimmung an; dies ist auch ein 

nachdrücklich geäußerter Wunsch der Sozialpartner. Das 

Bundesministerium für Justiz hat daher zunächst die Frage 

aufgeworfen, ob im Licht der neueren Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs sowie einer Äußerung im Schrifttum 

die kompetenzrechtliche Beurteilung dahin geändert werden 

könnte, daß dem Bund schon de constitutione ferenda eine 

uneingeschränkte Zuständigkeit auf dem genannten Gebiet 
I 

zukommt. Das Bundeskanzleramt hat dies mit Schreiben vom 
25.3.1992, GZ 600.715/1-V/5/91, unter eingehender Begrün­
dung verneint. 

Das Bundesministerium für Justiz äußert daher den 

dringenden Wunsch, die Kompetenzregelung im Bundes-Ver­

fassungsgesetz entsprechend zu ändern. 

3. September 1992 
Für den Bundesminister: 

FXINDL 
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